
Liefer- und Zahlungsbedingungen 
 
 
 
1. Allgemeines 
  

Allen Geschäftsabschlüssen liegen die nachstehenden Liefer- und Zahlungsbe-
dingungen zugrunde. Sie gelten durch Erteilung des Auftrages in vollem Umfang 
als vom Auftraggeber anerkannt. 

  
2. Preise 
  

Alle Preise in Angeboten und Preislisten sind freibleibend. Zwischenverkauf 
bleibt vorbehalten. Mündliche, telefonische und durch Reisende oder Vertreter 
getroffene Vereinbarungen erlangen erst Gültigkeit, wenn sie durch uns schrift-
lich bestätigt sind. 

  
3. Zahlungsbedingungen 
  
 Die Zahlung des Rechnungsbetrages – Nettopreis und Mehrwertsteuer – hat 

innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zu erfolgen. Bei Be-
zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum wird ein Skonto von 2% 
gewährt. 

 Die Zahlung durch Wechsel bedarf vorheriger Vereinbarung. Die Spesen für die 
Wechsel gehen zu Lasten des Wechselgebers. 

 Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 2% über dem jeweiligen 
Bundesbankdiskont zu vergüten. Bei Banküberweisungen und Schecks gilt der 
Tag der Gutschrift als Zahlungseingang. 

 Wird eine wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des 
Auftraggebers bekannt und gerät er mit einer Zahlung in Verzug, so steht dem 
Auftragnehmer das Recht zu, sofortige Zahlung aller offenen, auch der noch 
nicht fälligen Rechnungen zu verlangen. 

  
4. Eigentumsvorbehalt 
  
1. Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller Forder-

ungen aus der Geschäftsverbindung zwischen dem Auftragnehmer und dem 
Auftraggeber Eigentum des Auftragnehmers, bei Hergabe von Schecks oder 
Wechseln bis zu deren Einlösung. Zurückhaltung oder Aufrechnung einer 
Zahlung wegen irgendwelcher Gegenansprüche des Bestellers ist unzulässig. 

  
2. Der Auftraggeber ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im Rahmen 

seiner Geschäftstätigkeit berechtigt. Er tritt seine Forderungen aus der Weiter-
veräußerung der Vorbehaltsware schon jetzt an den Auftragnehmer ab. Der 
Auftraggeber ist trotz der Abtretung solange zur Einziehung berechtigt, als er 
seinen Verpflichtungen gegenüber dem Auftragnehmer nachkommt und nicht in 
Vermögensverfall gerät. Auf Verlangen des Auftragnehmers hat der Auftrag-
geber die Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen und diesen die 
Abtretung anzuzeigen. 

  
3. Bei Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware durch den Auftraggeber erwirbt 

entgegen § 950 BGB der Auftragnehmer das Eigentum. Bei Verbindung, Ver-
mischung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen Waren des Auf-
traggebers erlangt der Auftragnehmer das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des berechneten Wertes der Vorbehaltsware. Der Auftraggeber ver-
wahrt in diesen Fällen die neue Sache unentgeltlich für den Auftragnehmer. 
Veräußert der Auftraggeber die neue Sache im Rahmen von Kauf- oder sonst-
igen Verträgen (z. B. Werk- oder Werklieferungsverträgen), so tritt er die hier-
durch erlangten Forderungen in Höhe des berechneten Wertes der Vorbehalts-
ware an den Auftragnehmer ab. Ziffer 2 gilt entsprechend. 

  
4. Der Auftraggeber darf den Liefergegenstand weder zur Sicherung übereignen 

noch ihn oder die dem Auftragnehmer zustehenden Forderungen verpfänden. 
 Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in 

die abgetretenen Forderungen sowie über die Eröffnung eines Konkurs- oder 
Vergleichsverfahrens hat der Auftraggeber den Auftragnehmer unverzüglich zu 
unterrichten, ihm oder seinen Beauftragten den Zugriff auf die Vorbehaltsware 
zu ermöglichen und ihn bei allen Maßnahmen zu unterstützen, die für eine 
Intervention notwendig sind. 

  
5. Der Auftraggeber ist bei vertragswidrigen Verhalten, insbesondere bei Zahl-

ungsverzug, verpflichtet, die Ware auf Verlangen des Auftragnehmers an ihn 
herauszugeben. 

  
6. Übersteigt der Wert der dem Auftragnehmer zustehenden Sicherheiten die zu 

sichernden Forderungen um 10%, so verpflichtet er sich, die ihm zustehenden 
Sicherheiten auf Verlangen des Auftraggebers insoweit freizugeben. 

  
7. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Vorbehaltsware auf seine Kosten gegen 

alle Lagerrisiken zu versichern. Er tritt seine Forderungen gegen die Versicher-
ung in Höhe des berechneten Wertes der Vorbehaltsware an den Auftragnehmer 
ab. 

  
5. Lieferungen 
  
 gelten ab Lieferwerk, soweit nichts anderes vereinbart ist. Der Versand erfolgt 

auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers. Transportversicherungen werden 
von dem Auftragnehmer nur auf ausdrückliche Anweisung des Auftraggebers 
vorgenommen. 

  
 
 

 
 
6. Lieferfristen 
  
 Sind keine Liefertermine vereinbart, wohl aber eine nach bestimmten Zeit-

räumen bemessene Lieferzeit, so beginnt diese mit dem Tag der Absendung der 
Auftragsbestätigung. Sie endet mit dem Tag, an dem die Ware das Lieferwerk 
verläßt oder wegen Versandunmöglichkeit eingelagert wird. Verlangt der Auf-
traggeber nach der Auftragsbestätigung Änderungen des Auftrages, so beginnt 
die neue Lieferzeit erst mit dem Eingang der Bestätigung der Änderungen bei 
dem Auftragnehmer. 

 Für Überschreitungen der Lieferzeit ist der Lieferant nicht verantwortlich, wenn 
sie durch Umstände verursacht werden, die der Auftragnehmer nicht zu ver-
treten hat. 

 Betriebsstörungen im eigenen oder im fremden Betrieb, von denen die Her-
stellung und der Transport abhängig sind, verursacht durch Krieg, Streik, Aus-
sperrung, Aufruhr, Kohlen- oder Kraftmangel, Versagen der Verkehrsmittel, 
Arbeitseinschränkungen sowie durch alle sonstigen Fälle höherer Gewalt, be-
freien von der Einhaltung der vereinbarten Lieferzeiten und Preise. Eine hier-
durch verursachte Überschreitung der Lieferzeit berechtigt den Auftraggeber 
nicht, vom Auftrag zurückzutreten oder den Auftragnehmer für etwa ent-
standene Schäden verantwortlich zu machen. 

 Abrufaufträge sind, sofern nicht etwas anderes vereinbart wird, innerhalb von 6 
Monaten nach der Auftragsbestätigung abzunehmen. Die Bezahlung hat in 
jedem Fall spätestens nach 6 Monaten zu erfolgen. 

  
7. Lieferverzug 
  
 Bei Lieferungsverzug des Auftragnehmers, kann der Auftraggeber erst nach 

Stellung einer angemessenen Nachfrist die ihm gesetzlich zustehenden Rechte 
geltend machen. Ersatz für entgangenen Gewinn kann er auf keinen Fall ver-
langen. 

  
8. Abnahmeverzug 
  
 Kommt der Auftraggeber mit der Abnahme in Verzug, so stehen dem Auftrag-

nehmer die Rechte aus § 326 BGB zu. Statt dessen steht dem Auftragnehmer 
auch das Recht zu, vom Vertrag nur teilweise zurückzutreten und hinsichtlich 
des anderen Teils Schadenersatz zu verlangen. 

 Nimmt der Auftraggeber die Lieferung nicht innerhalb einer angemessenen Frist 
nach Fertigstellungsanzeige bzw. nach avisiertem Versand prompt ab oder ist 
ein Versand infolge von Umständen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten 
hat, längere Zeit unmöglich, dann ist er berechtigt, die Lieferung für Rechnung 
und Gefahr des Auftraggebers selbst auf Lager zu nehmen oder bei einem 
Spediteur einzulagern. 

  
9. Beanstandungen 
  
 sind nur innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware schriftlich zulässig. Bei 

Waren, die unter Fabrikgarantie verkauft werden, wird insoweit eine Haftung 
übernommen, als von Seiten der betreffenden Lieferwerke Ersatz geleistet wird. 
Durch nicht rechtzeitig erfolgte Mängelanzeige oder durch eigenmächtig 
vorgenommene Eingriffe an der Ware wird die Haftung des Lieferers aufge-
hoben. Das Recht auf Wandlung oder Minderung ist ausgeschlossen. Es steht 
uns frei für fehlerhafte gelieferte Ware entweder Ersatz zu leisten oder 
Nachbesserung vorzunehmen. Ergibt sich bei einer zum Zwecke der Bean-
standung erfolgten Rücksendung von Waren, daß die erhobene Beanstandung zu 
Unrecht erfolgt ist, so sind wir berechtigt, nicht nur die Kosten für den Versand, 
sondern auch eine angemessene Vergütung für die Prüfung der Waren zu be-
rechnen. Etwaige Mängel an Teillieferungen berechtigen nicht zur Annullierung 
des ganzen Auftrages oder anderer erteilter, aber noch nicht erledigter Aufträge. 

  
10. Rückwaren 
  
 werden nur angenommen, wenn vorher über die Rücknahme Vereinbarungen 

herbeigeführt sind. Rücksendungen haben frachtfrei zu erfolgen. Sonderanfertig-
ungen werden nicht zurückgenommen. 

  
11. Sonderaufträge 
  
 Im allgemeinen wird die volle vorgeschriebene Stückzahl geliefert. Der Auftrag-

geber ist verpflichtet, Mengenabweichungen bis zu ± 10% anzuerkennen. 
 Sind im Einvernehmen mit dem Auftraggeber bestimmte Rohstoffe bestellt 

worden und werden diese nicht für die Aufträge gebraucht, so übernimmt der 
Auftraggeber gegen entsprechende Bezahlung den Restvorrat, sofern der Vor-
lieferant auf Abnahme besteht. 

  
12. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
  
 für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Ansprüche und Rechtsstreitig-

keiten einschließlich Wechsel-, Scheck- und Urkundenprozesse ist der Gerichts-
stand Nürnberg. 
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